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Zu diesem Ziele wird die Volksschule wesentlich mitwirken.
Dieser erhebende Gedanke ist wol geeignet, unsere Kraft zu
stärken, uns die Mühen des Berufes leichter zu machen und
diejenige innere Befriedigung zu verschaffen, die nur aus einer
edcln Handlung fließt.

Ich erkläre hiemit die diesjährige ordentliche Schulsynode
als eröffnet.

Beilage II.
Der Erzichimgsmth

nach Einsicht der Petition der Schulsynode, betreffend rechtzeitige

und umfassendere Mittheilung der Lehrmittel behufs
Begutachtung dnrch die Lehrerschaft, auf den Antrag der zweiten
Sektion,

beschließt:
Es sei der Synode mitzutheilen:

1. Es lasse sich über die Mittheilung der Lehrmittel behufs
Begutachtung durch die Kapitel keine allgemeine Norm
festsetzen.

2. Der Erziehungsrath gehe jedoch von dem Grundsatze aus,
daß

a) die Lehrmittel, wo es'immer die Natur derselben ge¬

statte, und nicht unverhältnißmäßig große Opfer
erfordert werden, jedem einzelnen Lehrer rechtzeitig
mitgetheilt werden sollen;

st) daß über die Art und Weise der Mittheilung von Lehr¬
mitteln, bei denen dieß nicht möglich sein sollte, der
Erziehungsrath je im einzelnen Falle, und zwar mit
Rücksicht auf eine möglichst vollständige Begutachtung
das Geeignete verfügen werde.

Zürich, den 10. April 1850.
Vor dem Erziehungsrathc,

der erste Sekretär:
I. I. Tobler, Pfarrer.
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